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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

LVI. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXXVI. Jahrgang.

Nr. 13. Basel, 26. März. imo.
Erscheint wöchentlich. — Preis per Semester für die Schweiz-Fr. 5. — Bestellungen direkt an Benno Schwabe & Co.,

Verlagsbuchhandlung in Basel. Im Auslande nehmen alle Postbureaux uud Buchhandlungen Bestellungen an.
Inserate 35 Cts. die einspaltige Petitzeile.

Redaktion: Oberst U. Wille, Meilen: Oberst Fritz Gertsch, Bern.
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An die Abonnenten!
Da wir io den nächsten Tagen mit dem Neudruck

der Versendungsliste beginnen, ersuchen wir die
geehrten Abonnenten, uns möglichst bald jede
Adressänderung, besonders auch hinsichtlieh des
Grades, unter gleichzeitiger Angabe der bisherigen
Adresse- gefl. mitteile» «n -wollen.

Hochachtungsvoll
Basel. Expedition

der „Allgem. Schweiz. Militärzeitnng".

Die kantonale Militärhoheit.

Die Tagesblätter berichteten vor einiger Zeit,
dass einzelne Kantonsregierungen es als einen

Eingriff in die kantonale Militärhoheit auffassten,

wenn ihnen der Bund für eine vacante Bataillons-
Kommandanten-Stelle den Offizier angibt, der

von ihnen dazu zu ernennen sei : sie verlangten,
dass ihnen mehrere — mindestens zwei — zur
Auswahl zu präsentieren seien. Es soll, wie

uns ferner behauptet worden ist, sogar schon

vorgekommen sein, dass eine Kantonsregierung die

Ernennung eines ihr präsentierten
kantonsfremden Miteidgenossen verweigert habe, ob-
schon unter ihren eigenen Offizieren keiner
vorhanden, dem das Fähigkeitszeugnis zur
Beförderung ausgestellt werden könnte.

Die „Züricher Post" begleitet die obige
Mitteilung mit der bittern Bemerkung: damit wäre

unsere kantonale Souveränität wieder gerettet!
Wenn es sich bei dieser Sache nur um die

kantonale Souveränität handeln würde und um
etwas, das gewährt werden kann, dann wäre
auch ich der Ansicht, dass dem Begehren im
vollen Umfange entsprochen werden müsse, und

dass man der Kantonsregierung nicht zumuten

solle, den eigenen Landeskindern durch Ernennung

von Fremden rasches und müheloses Emporsteigen

zu den höchsten militärischen Ehren zu
verkümmern. Aber es handelt sich hier um etwas,
das jedem Eidgenossen, mag er der berufene
Wahrer der kantonalen Souveränität oder nur
bescheidener Bürger sein, viel höher stehen mnss,
als alles kantonale Interesse, das ist das Interesse
des Gesamtvaterlandes, das Interesse der aus den

$4 Kantonen zusammengesetzten Eidgenossenschaft,

deren Gesundheit und Stärke die
Bedingung ist, für das Fortbestehen-Können der
24 Duodezsouveränitäten. Es handelt sich um
etwas, das so, wie jene Kantonsregierungen wollen,
nicht geschehen darf, soll nicht die Wehrtüchtigkeit

der Armee so schwer geschädigt werden,
dass alle übrige Mühe und Arbeit vergeblich ist.

Denn wenn man den dadurch geschaffenen
Zustand ruhig hinnimmt, wie Gottes Fügung,
wenn man sich an sein Fortbestehen gewöhnt,
so wird sich das auch auf allen andern Gebieten

fühlbar machen. Die klare Erkenntnis dessen,

was der Krieg erfordert, wird getrübt, und
verschwindet allmählich gänzlich. Auch auf allen
andern Gebieten der Kriegsvorbereitung im Frieden
wird gleiche Rücksichtnahme auf falsche

Anschauungen und verderbliche Begehrlichkeiten
herrschen, an die Folgen im Krieg denkt niemand

mehr, das heisst richtiger ausgedrückt, man
verliert das Augenmass für ihre Grösse ; das Augen-
mass verliert sich überhaupt, man sucht das Ziel
zu erreichen durch Anwendung von Mitteln, für
deren Nutzen Voraussetzungen vorhanden sein

müssen, die zu erschaffen man sich nicht bemüht.

Direkt macht sich die dargelegte Auffassung
der kantonalen Militärhoheit verderblich fühlbar
auf dem Gebiet der Personenfragen, sie ver-
unmöglicht dieselben rein nur vom Standpunkt
des militärischen Interesses zu lösen. Ihre Lösung
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